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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Integration, Kinder und Familie -

  
Tagesordnung II Punkt 15 der öffentlichen Sitzung am 17. Juni 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-53-0003

Stabsstelle "Regionale Gesundheitskonferenz Wiesbaden - Rheingau-Taunus-Kreis - Limburg-
Weilburg"

Beschluss Nr. 0075

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 das Land Hessen auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Hessischen 
Krankenhausgesetzes 2011 und anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 599) vom 
13. September 2018 die Umstrukturierung der regionalen Gesundheitskonferenzen 
beschlossen hat. 

1.2 sich daraufhin am 18. Februar 2019 für das Versorgungsgebiet Wiesbaden-Limburg 
die „Gesundheitskonferenz Wiesbaden - Rheingau-Taunus-Kreis - Landkreis Limburg-
Weilburg“ unter dem Vorsitz von Herrn Bürgermeister Dr. Franz konstituiert hat. Im 
Rahmen des Vorsitzes ist eine Geschäftsstelle für die Gesundheitskonferenz vor-
zuhalten. 

1.3 die Amtsleitung des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt Wiesbaden die 
Geschäftsführung der Geschäftsstelle wahrnehmen soll. 

1.4 die aufbauorganisatorische Einrichtung der Geschäftsstelle „Regionale Gesundheits-
konferenz Wiesbaden – Rheingau-Taunus-Kreis – Limburg-Weilburg“ in Form einer 
Stabstelle über eine im Geschäftsgang befindliche Organisationsverfügung erfolgt.

1.5 zur Unterstützung der Geschäftsführung der Geschäftsstelle die unbesetzte Planstelle 
Nr. 18061 im Stellenwert S12 TVöD herangezogen und der Stellenwert zum Stellenplan 
2022/2023 nach E11 TVöD angepasst wird.

2. Es wird beschlossen, dass

2.1 im Rahmen der neuen Regelung zur Steuerung der Personalkosten ab 2018 ff. ist das 
Personalkontingent (Basiswert) des Stammpersonals von Dezernat II/53 mit Besetzung 
der Stabsstelle um 1 VZÄ zu erhöhen.
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2.2 Die anfallenden Personalkosten für 2020/2021 deckt Dezernat II/53 innerhalb des 
Budgets.

2.3 Dezernat II/53 wird beauftragt, die anteilige Beteiligung der übrigen Mitglieder der 
regionalen Gesundheitskonferenz an den Personalkosten zu betreiben.

(antragsgemäß Magistrat 19.05.2020 BP 0305)
 

Tagesordnung II 

Wiesbaden,     .06.2020

Rutten
Vorsitzender
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